
2010-1476 533 

Verordnung 
über die Unternehmens-Identifikationsnummer 
(UIDV) 

vom 26. Januar 2011 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Juni 20101 über die  
Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG), 

verordnet: 

1. Abschnitt: 
UID-Einheiten, UID-Stellen und Meldung von UID-Daten 

Art. 1 Nähere Umschreibung der UID-Einheiten 
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3, 5 und 6 UIDG) 

1 Als UID-Einheiten gelten nur die natürlichen Personen nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe c Ziffer 3 UIDG, die bei mindestens einer UID-Stelle registriert sind. 
2 Nicht als UID-Einheiten nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer 5 UIDG gelten 
die institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 
22. Juni 20072. 
3 Nicht als UID-Einheiten nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer 6 UIDG gelten 
die natürlichen Personen, die Tiere halten und nicht unter die Artikel 7 und 18a der 
Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 19953 fallen. 

Art. 2 Registrierung von UID-Stellen 

Zur Registrierung melden sich die UID-Stellen beim Bundesamt für Statistik (BFS) 
an. 

Art. 3 Meldung von UID-Daten 
(Art. 9 UIDG) 

1 Für die Meldung von UID-Einheiten und deren UID-Daten an das BFS sind die 
Register der UID-Stellen nach den Artikeln 5 Absatz 1 und 9 Absatz 1 UIDG in 
folgender Reihenfolge massgebend: 

a. Handelsregister: kantonale Handelsregister, Zentralregister des Eidgenös-
sischen Amtes für das Handelsregister; 
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b. Branchenregister: kantonale Landwirtschaftsregister, Datensammlungen von 
kantonalen Veterinärämtern, Datensammlungen von Kantonschemikern oder 
kantonalen Labors, Register des Bundesamtes für Landwirtschaft, Medi-
zinalberuferegister, kantonale Anwaltsregister, kantonale Notariatsregister; 

c. Register der AHV-Ausgleichskassen, kantonale Steuerregister, Mehrwert-
steuerregister; 

d. übrige Register: Betriebs- und Unternehmensregister des BFS, Datensamm-
lungen der Eidgenössischen Zollverwaltung über im Import und Export 
registrierte Unternehmen, Zentrales Migrationsinformationssystem, Register 
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und der Versicherer nach 
Artikel 68 des Bundesgesetzes vom 20. März 19814 über die Unfallversiche-
rung. 

2 Weitere UID-Stellen können UID-Einheiten melden. Ihre Meldung wird berück-
sichtigt, soweit nicht bereits eine Meldung aus dem Register einer UID-Stelle nach 
Absatz 1 vorliegt. 
3 Das BFS leitet die von einer nachrangigen UID-Stelle neu gemeldeten Daten 
weiter an die massgebende UID-Stelle. Es informiert die meldende Stelle über die 
Weiterleitung. 
4 Eine UID-Einheit kann sich nicht selber beim BFS anmelden. 

Art. 4 Richtigkeit der UID-Daten 
(Art. 9 Abs. 3 und 4 UIDG) 

1 Die Daten aus den Registern nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b werden 
unverändert in das UID-Register übernommen. 
2 Bestehen Widersprüche zwischen Daten von UID-Stellen, die nach Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b, c oder d gleichermassen massgebend sind, so klärt das BFS 
mit den betroffenen UID-Stellen ab, welche Daten in das UID-Register übernommen 
werden. 
3 Das BFS prüft, ob die Daten vollständig sind und ob keine Dublette vorliegt. Liegt 
eine Dublette vor, so meldet es den betroffenen UID-Stellen die bestehende UID. 

2. Abschnitt: UID und UID-Ergänzung 

Art. 5 Aufbau der UID 
(Art. 3 Abs. 1 Bst. a UIDG) 

Die UID besteht aus: 

a. dem Präfix «CHE»; 

b. einer nach dem Zufallsprinzip zugeteilten achtstelligen Zahl; 

c. einer Prüfziffer. 
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Art. 6 Zuweisung der UID 
(Art. 4 Abs. 1 UIDG) 

1 Das BFS weist die UID unverzüglich der neuen UID-Einheit zu. 
2 Das BFS oder eine von ihm bezeichnete UID-Stelle teilt der UID-Einheit schrift-
lich die ihr zugewiesene UID mit und informiert sie über deren Bedeutung und die 
damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten. 

Art. 7 Weiterführung der UID 
(Art. 4 Abs. 2 UIDG) 

1 Nimmt eine aus dem UID-Register gelöschte UID-Einheit ihre frühere Tätigkeit 
wieder auf, so wird die Löschung ihrer UID rückgängig gemacht. 
2 Wird die UID im Handelsregister zur Identifizierung einer anderen Rechtseinheit 
bereits verwendet, so wird der UID-Einheit eine neue UID zugewiesen. 
3 Bei Geschäftsübergabe eines Einzelunternehmens entsteht eine neue UID-Einheit, 
die eine neue UID erhält. 

Art. 8 UID-Ergänzung 
(Art. 3 Abs. 1 Bst. b UIDG) 

1 Die UID-Ergänzung für das Handelsregister lautet: 

a. deutsch «HR»; 

b. französisch «RC»; 

c. italienisch «RC». 
2 Die UID-Ergänzung für das Mehrwertsteuerregister lautet: 

a. deutsch «MWST»; 

b. französisch «TVA»; 

c. italienisch «IVA». 
3 Die UID-Ergänzung wird der UID nachgestellt. 
4 Die Führung der UID-Ergänzung in den Datensammlungen der UID-Stellen ist 
freiwillig. 
5 Unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Vorschriften ist die Verwendung der UID-
Ergänzung durch die UID-Einheiten freiwillig. 

3. Abschnitt: UID-Register 

Art. 9 Zusatz- und Systemmerkmale des UID-Registers 
(Art. 6 Abs. 2 Bst. b und c UIDG) 

1 Als Zusatzmerkmale werden im UID-Register geführt: 

a. Geburtsdatum, sofern es zur eindeutigen Identifikation notwendig ist; 
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b. wirtschaftliche Tätigkeit gemäss Allgemeiner Systematik der Wirtschafts-
zweige (NOGA); 

c. Kategorie der UID-Einheit; 

d. die folgenden Identifikationsnummern: 
1. Authorised Economic Operator (AEO), 
2. Data Universal Numbering System (D-U-N-S-Nummer), 
3. Global Location Number (GLN); 

e. von der Sitzadresse abweichende Zustelladresse der UID-Einheit; 

f. gegebenenfalls Bezeichnung als Zweigniederlassung gemäss Eintrag im 
Handelsregister; 

g. detaillierter UID-Status;  

h. Löschungsgrund im UID-Register; 

i. Datum der erstmaligen Eintragung in das Handelsregister; 

j. Datum der Löschung im Handelsregister; 

k. öffentliche Zugänglichkeit der Daten zu den Kernmerkmalen; 

l. UID-Stellen, die Daten zur UID-Einheit gemeldet haben; 

m. massgebende UID einer gelöschten Dublette. 
2 Als Systemmerkmale werden im UID-Register geführt: 

a. Datum der Eintragung in das UID-Register; 

b. UID und Bezeichnung der für die Meldung massgebenden UID-Stelle; 

c. Datum der letzten Änderung im UID-Register; 

d. UID-Stelle, die die letzte Änderung von Daten der UID-Einheit gemeldet 
hat; 

e. Datum der Löschung im UID-Register; 

f. UID-Stelle, die eine UID-Einheit zur Löschung angemeldet hat; 

g. Sperrung des Zugangs zu den UID-Daten; 

h. Angabe, dass die UID-Einheit eine UID-Stelle ist; 

i. Berechtigung, neue Administrativeinheiten und Mutationen von Administra-
tiveinheiten zu melden; 

j. Angabe, dass das Register der UID-Stelle öffentlich ist. 

Art. 10 Betrieb und Kosten 
1 Das BFS stellt den Betrieb des UID-Registers sicher. 
2 Es trägt die Kosten für den Betrieb und die Weiterentwicklung des UID-Registers. 
3 Die UID-Stellen tragen die Kosten für die Anpassungen an die standardisierten 
Schnittstellen des UID-Registers. 



Unternehmens-Identifikationsnummer. V AS 2011 

537 

4. Abschnitt: Administrativnummer 

Art. 11 Aufbau der Administrativnummer 
(Art. 3 Abs. 1 Bst. e UIDG) 

1 Die Administrativnummer besteht aus: 

a. dem Präfix «ADM»; 

b. einer nach dem Zufallsprinzip zugeteilten achtstelligen Zahl; 

c. einer Prüfziffer. 
2 Der numerische Teil der Administrativnummer wird nur einmal zugewiesen. Er 
darf nicht mit dem numerischen Teil einer bereits zugewiesenen UID übereinstim-
men. 

Art. 12 Zuweisung der Administrativnummer 
(Art. 10 Abs. 2 UIDG) 

1 Folgende UID-Stellen können dem BFS Administrativeinheiten für die Aufnahme 
in das UID-Register melden: 

a. die Eidgenössische Steuerverwaltung für die Führung des Mehrwertsteuer-
registers; 

b. die AHV-Ausgleichskassen. 
2 Weitere UID-Stellen können beim BFS die Zuweisung von Administrativnummern 
an die in ihren Registern geführten Einheiten beantragen, wenn sie diese Nummern 
für die Registerführung benötigen. 
3 Die UID-Stellen geben dem BFS mindestens Name, Firma oder Bezeichnung und 
Adresse der Administrativeinheit an. 

Art. 13 Umwandlung einer Administrativeinheit in eine UID-Einheit 
(Art. 4 Abs. 1 UIDG) 

1 Eine Administrativeinheit kann in eine UID-Einheit umgewandelt werden. 
2 Dabei wird ihr eine aus dem Präfix «CHE» und dem numerischen Teil der bishe-
rigen Administrativnummer gebildete UID zugewiesen. 

Art. 14 Merkmale der Administrativeinheiten im UID-Register 
(Art. 6 Abs. 3 und 10 Abs. 3 UIDG) 

Das UID-Register enthält zu den Administrativeinheiten die Administrativnummer 
und die Merkmale, die zur Identifizierung der Administrativeinheiten erforderlich 
sind, höchstens jedoch die Merkmale, die zu UID-Einheiten aufgenommen werden. 
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Art. 15 Bearbeitung der Daten von Administrativeinheiten im UID-Register 
(Art. 10 Abs. 3 UIDG) 

Das BFS erfasst, ändert oder löscht Daten von Administrativeinheiten nur auf 
Gesuch der UID-Stellen, die diese Einheiten in ihren Registern führen. 

Art. 16 Einsicht in die Daten der Administrativeinheiten im UID-Register 
(Art. 10 Abs. 3 UIDG) 

1 UID-Stellen, die Administrativeinheiten in ihren Registern führen, können für 
andere UID-Stellen beim BFS das Einsichtsrecht in die Kern- und Zusatzmerkmale 
dieser Administrativeinheiten beantragen, sofern spezialgesetzliche Bestimmungen 
dies zulassen. 
2 Das BFS prüft die Anträge und erteilt die entsprechenden Einsichtsrechte. 

5. Abschnitt: Datenbekanntgabe und Datenschutz 

Art. 17 Auskunfts- und Berichtigungsrecht der UID-Einheiten und  
Administrativeinheiten 

1 Die UID-Einheiten können beim BFS Auskunft über ihre UID-Daten und deren 
Berichtigung verlangen. 
2 Sie können die Berichtigung auch bei der massgebenden UID-Stelle nach Artikel 3 
Absatz 1 verlangen. 
3 Im Handelsregister eingetragene UID-Einheiten müssen die Berichtigung beim 
zuständigen kantonalen Handelsregister anmelden. 
4 Die Administrativeinheiten können Auskunft über ihre Daten und deren Berichti-
gung bei der UID-Stelle verlangen, deren Register ihre Daten enthält. 

Art. 18 Einsichtsrecht der UID-Einheiten 
1 Die UID-Einheiten können ihre eigenen UID-Daten sowie die Kernmerkmale von 
UID-Einheiten nach Artikel 11 Absatz 3 UIDG einsehen. 
2 Sie können ihre eigenen UID-Daten über einen gesicherten Internetzugang einse-
hen. 

Art. 19 Einsichtsrecht der UID-Stellen 

Die UID-Stellen können die Kern- und Zusatzmerkmale aller UID-Einheiten ein-
sehen. 
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Art. 20 Bekanntgabe der UID bei Sammelabfragen 
(Art. 11 Abs. 2 UIDG) 

1 Für eine Sammelabfrage der UID müssen ein schriftlicher Antrag und mindestens 
Name, Firma oder Bezeichnung und Adresse der UID-Einheiten in elektronischer 
Form beim BFS eingereicht werden. 
2 Bei der Sammelabfrage sind die technischen Vorgaben des BFS einzuhalten. 
3 Sammelabfragen von UID durch Private sind nur möglich, wenn diese die UID-
Einheiten bereits in ihren Datensammlungen führen. 
4 Bei Sammelabfragen von UID durch Private werden nur UID bekannt gegeben, die 
öffentlich zugänglich sind. 
5 Von Privaten wird für Sammelabfragen eine Gebühr erhoben. Diese richtet sich 
nach Artikel 1 Buchstabe h der Verordnung vom 25. Juni 20035 über die Gebühren 
und Entschädigungen für statistische Dienstleistungen von Verwaltungseinheiten des 
Bundes. 

Art. 21 Datenschutz 
(Art. 13 UIDG) 

1 Die UID-Daten und die Daten von Administrativeinheiten dürfen nur zum gesetz-
lich vorgesehenen Zweck verwendet werden. 
2 Das BFS stellt für Meldungen und Abfragen von Daten standardisierte Schnittstel-
len zur Verfügung. 
3 Es überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
4 Die Daten werden nach den technischen und organisatorischen Vorgaben des 
Bundes übermittelt. 

Art. 22 Aufbewahrung von Daten zu gelöschten UID-Einheiten und  
Administrativeinheiten 
(Art. 12 UIDG) 

1 Daten von als gelöscht gekennzeichneten UID-Einheiten und Administrativeinhei-
ten werden vom Zeitpunkt der Löschung an höchstens 30 Jahre aufbewahrt. Das 
Einsichtsrecht der UID-Stellen bleibt während der Aufbewahrungsdauer bestehen. 
2 Das BFS bietet die zur Vernichtung vorgesehenen Daten dem Bundesarchiv zur 
Archivierung an und vernichtet die Daten anschliessend. 
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6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 23 Änderung bisherigen Rechts 

Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

Art. 24 Übergangsbestimmung zur Einführung der UID 
(Art. 17 Abs. 2 UIDG) 

1 Die zuständigen UID-Stellen schliessen die Einführung der UID bis zum 
31. Dezember 2013 für die nachfolgenden Register ab: 

a. die kantonalen Handelsregister; 

b. das Eidgenössische Amt für das Handelsregister; 

c. die kantonalen Landwirtschaftsregister; 

d. das Register des Bundesamtes für Landwirtschaft; 

e. das Medizinalberuferegister; 

f. die kantonalen Anwaltsregister; 

g. das Mehrwertsteuerregister; 

h. das Betriebs- und Unternehmensregister des BFS. 
2 Die übrigen UID-Stellen schliessen die Einführung der UID bis zum 31. Dezember 
2015 ab. 
3 Bis zum Abschluss der Einführung können die jeweiligen UID-Stellen die Begriffe 
nach bisherigem Recht weiterverwenden. 

Art. 25 Übergangsbestimmung zur Koordinationsstelle 
(Art. 18 UIDG) 

Die kantonale Koordinationsstelle nach Artikel 18 UIDG nimmt Informations-, 
Koordinations- und Planungsaufgaben wahr und berichtet dem BFS über den Stand 
der Einführung. 

Art. 26 Übergangsbestimmungen zur Änderung der Handelsregisternummer 
(Art. 19 UIDG) 

1 Das BFS weist den im Handelsregister elektronisch eingetragenen Rechtseinheiten 
die UID aufgrund der im Betriebs- und Unternehmensregister registrierten Daten zu. 
2 Es meldet die UID den zuständigen kantonalen Handelsregisterämtern, dem Eid-
genössischen Amt für das Handelsregister und dem Schweizerischen Handelsamts-
blatt. 
3 Das Schweizerische Handelsamtsblatt publiziert die UID der aktiven im Handels-
register eingetragenen Rechtseinheiten ausschliesslich in elektronischer Form. Es 
bestimmt den Zeitpunkt der Publikation in Absprache mit den kantonalen Handels-
registerämtern. 
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Art. 27 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2011 in Kraft. 

26. Januar 2011 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Die Bundespräsidentin: Micheline Calmy-Rey 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Anhang 
(Art. 23) 

Änderung bisherigen Rechts 
Die nachstehenden Verordnungen werden wie folgt geändert: 

1. ZEMIS-Verordnung vom 12. April 20066 

Art. 13 Abs. 4 
4 Die Daten nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a werden dem UID-Register des 
Bundesamtes für Statistik laufend in Form von elektronischen Datensätzen bekannt 
gegeben. 

2. Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. August 20077 

Art. 19 Bst. g 
Der Eintrag natürlicher Personen enthält folgende Angaben: 

g. gegebenenfalls Firma oder Name gemäss Eintrag im Handelsregister, Adres-
se und Unternehmens-Identifikationsnummer des Revisionsunternehmens, 
dessen Inhaberin oder Teilhaberin die Person ist, bei der sie angestellt ist 
oder mit der sie in ähnlicher Form verbunden ist; 

Art. 20 Bst. a 
Der Eintrag von Revisionsunternehmen enthält folgende Angaben: 

a. Unternehmens-Identifikationsnummer; 

Art. 21 Abs. 3 Bst. b 
3 Die Mitteilung enthält: 

b. die Registernummer der Person oder die Unternehmens-Identifikations-
nummer des Unternehmens; 
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3. Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 20078 

Ersatz eines Ausdrucks 
Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Identifikationsnummer» durch «Unterneh-
mens-Identifikationsnummer» ersetzt. 

Art. 9 Abs. 1 
1 Einträge im Tagesregister sind nach der Genehmigung durch das EHRA ins Haupt-
register zu übernehmen. Die Übernahme muss spätestens am Tag der Veröffent-
lichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen. 

Art. 39 Abs. 2 und 4 
2 Ist die Inhaberin oder der Inhaber eines Einzelunternehmens verstorben, so muss 
eine Erbin oder ein Erbe die Löschung zur Eintragung anmelden. 
4 Wird in den Fällen nach den Absätzen 1 und 2 die Geschäftstätigkeit weitergeführt 
und sind die Voraussetzungen nach Artikel 36 Absatz 1 erfüllt, so ist die neue Inha-
berin oder der neue Inhaber zur Anmeldung des Unternehmens verpflichtet. Dieses 
erhält eine neue Unternehmens-Identifikationsnummer. 

Art. 116 Abs. 1 
1 Hat eine Rechtseinheit keine Unternehmens-Identifikationsnummer, so wird ihr 
diese spätestens anlässlich der Eintragung in das Tagesregister zugeteilt. 

Art. 149 Abs. 2 Bst. d 
2 Der Eintrag enthält: 

d. die Unternehmens-Identifikationsnummer der nichtkäufmännischen Prokura. 

Art. 150 Abs. 3 Bst. e 
3 Der Eintrag enthält: 

e. die Unternehmens-Identifikationsnummer der Gemeinderschaft. 
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4. Verordnung vom 25. Juni 20039 über  
die Gebühren und Entschädigungen für statistische Dienstleistungen 
von Verwaltungseinheiten des Bundes 

Art. 1 Einleitungssatz und Bst. h 
Diese Verordnung regelt die Gebühren und Entschädigungen des Bundesamtes für 
Statistik und der übrigen Verwaltungseinheiten des Bundes nach Artikel 2 Absatz 1 
BStatG (Verwaltungseinheiten) für die folgenden Dienstleistungen im Bereich der 
Statistik und der Administration: 

h. Auskünfte zu Sammelabfragen der UID nach Artikel 11 Absatz 2 des Bun-
desgesetzes vom 18. Juni 201010 über die Unternehmens-Identifikations-
nummer. 

5. Verordnung vom 30. Juni 199311 über das Betriebs- und 
Unternehmensregister 

Art. 3 Abs. 2 Bst. q 
2 Im BUR sind die folgenden Daten enthalten: 

q. die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). 

Art. 4 Bst. o 
Die im BUR gespeicherten Daten stammen aus folgenden Quellen: 

o. UID-Register des BFS. 

Art. 11 Abs. 2 Bst. abis 
2 Folgende Amtsstellen sind für andere Zwecke an das System angeschlossen: 

abis. BFS für die Führung des UID-Registers; 

Anhang 
Der Anhang wird gemäss Beilage geändert. 
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6. Registerverordnung MedBG vom 15. Oktober 200812 

Art. 5 Bst. d 
Das BAG trägt in das Medizinalberuferegister ein: 

d. die Unternehmens-Identifikationsnummer. 

Art. 19 Abs. 1 
1 Das BAG meldet dem Bundesamt für Statistik die öffentlich zugänglichen Daten 
sowie die Geburtsdaten der Medizinalpersonen aus dem Medizinalberuferegister 
über die Standardschnittstelle. 

Anhang 1 
Der Anhang 1 erhält die neue Fassung gemäss Beilage. 

7. AVAM-Verordnung vom 1. November 200613 

Art. 6a Meldung von Daten an das Bundesamt für Statistik 

Das Informationssystem kann dem Bundesamt für Statistik neue Unternehmen und 
Mutationen für das UID-Register melden. 

8. Verordnung vom 31. Oktober 194714 über die  
Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Art. 140 Abs. 1 Bst. b 
1 Die Eintragung umfasst: 

b. die Unternehmens-Identifikationsnummer, die Administrativnummer oder 
die Abrechnungsnummer des Beitragspflichtigen, der die Beiträge mit der 
Ausgleichskasse abgerechnet hat, oder die Versichertennummer des Ehe-
gatten, dessen Einkommen aufgeteilt worden ist; 

Art. 144 Abrechnungs- und Zahlungskontrolle 

Die Ausgleichskasse teilt jedem mit ihr abrechnenden Beitragspflichtigen die Unter-
nehmens-Identifikationsnummer oder die Administrativnummer mit oder teilt ihm 
eine Abrechnungsnummer zu. Sie führt ein Register dieser Beitragspflichtigen. 
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Beilage zur Änderung der Verordnung über das  
Betriebs- und Unternehmensregister 

(Anhang Ziff. 5) 

Anhang 
(Art. 5, 9, 10) 

Inhalt und Zugriff zum BUR 

Abkürzungen und Erklärungen: 
…  
11 UID-Register 
…  
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